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An die  
Erziehungsberechtigten  
der Schüler*innen 
der Grundschule Kaisersesch  

Verbandsgemeindeverwaltung 

Sachgebiet:           

Sachbearbeiter: 

Zimmer Nr.:  i 

Tel.-Durchwahl:    

Fax: i 

E-Mail: i 

Sprechzeiten: 

1.2 - Zentrale Dienste 

Elke Münnich 
B-U06 
02653 9996-131 

02653 9996-910 
elke.muennich@vg.kaisersesch.de 
Mo, Di, Fr.: vormittags 
 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens 

 

Unser Zeichen Datum 

 210-66 09.01.2026 
 
Betreuende Grundschule Kaisersesch;  
Verbindliche Anmeldung für das Schuljahr 2026/2027 
 
 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
durch das Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) vom 02.10.2021 wird ab dem Schul-
jahr 2026/27 sukzessive ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschul-
bereich, montags bis freitags von täglich 8 Stunden begründet. Der Anspruch gilt im 
zeitlichen Umfang des Unterrichts sowie der Angebote der Ganztagsschulen und der 
Betreuenden Grundschulen als erfüllt. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung gilt 
ab dem Schuljahr 2026/2027 zunächst für die Erstklässler und wird anschließend 
jährlich um eine Klassenstufe ausgeweitet, sodass ab dem Schuljahr 2029/2030 für 
alle Grundschulklassen der Anspruch auf Ganztagsbetreuung besteht. Eine Pflicht das 
Angebot in Anspruch zu nehmen besteht nicht. 
 
Nach den gesetzlichen Regelungen müsste die Verbandsgemeinde Kaisersesch als 
Schulträger ab dem Schuljahr 2026/2027 also lediglich für das 1. Schuljahr ein ent-
sprechendes Ganztagsangebot schaffen. Um die Angebote und Gruppen jedoch aus-
reichend auszulasten, hat der Verbandsgemeinderat Kaisersesch in seiner Sitzung am 
08.12.2025 beschlossen, die Angebote nach dem Ganztagsförderungsgesetz ab dem 
Schuljahr 2026/2027 für alle Schülerinnen und Schüler -also für die Klassenstufen 1 
bis 4- anzubieten, wobei die Angebote lediglich im Rahmen der Ganztagsschule am 
Schulstandort Kaisersesch mit einer zusätzlichen Betreuung freitags bis 16:00 Uhr vor-
gehalten werden. Sollte Ihr Kind eine Ganztagsbetreuung bis 16:00 Uhr benötigen, ist 
dies durch Anmeldung an der Ganztagsschule in Kaisersesch sowie der zusätzlichen 
Anmeldung an der Betreuenden Grundschule in Kaisersesch möglich. Die Beförderung 
zur Ganztagsschule Kaisersesch erfolgt in diesem Fall kostenfrei.  
 
 
 



 

 

Außerdem hat der Verbandsgemeinderat Kaisersesch in gleicher Sitzung beschlossen, 
an der Grundschule Kaisersesch auch weiterhin das bisherige Angebot der 
Betreuenden Grundschule nach Bedarf anzubieten. Es handelt sich nicht um die 
kostenfreie Ganztagsschule, sondern um ein zusätzliches kostenpflichtiges außerunter-
richtliches Angebot (Betreuende Grundschule). 
Kinder, die in der „Betreuenden Grundschule“ angemeldet sind, können nach Anmel-
dung am Mittagessen der Ganztagsschule teilnehmen. Ein Essen kostet 5,00 Euro. 
 
Ab dem Schuljahr 2026/2027 besteht die Möglichkeit, dass Ihr Kind in der „Betreuen-
den Grundschule“ Kaisersesch 
von montags bis freitags vormittags ab 7:00 Uhr bis ca. 8:15 Uhr und  
von montags bis donnerstags nachmittags von ca. 12:15 Uhr bis 14:30 Uhr sowie  
freitags nachmittags von ca. 12:15 Uhr bis 16:00 Uhr  
betreut werden kann. 
 
Der Unkostenbeitrag pro betreutem Kind beträgt derzeit 
bei einem kindergeldberechtigten Kind: 20,00 Euro monatlich 
bei zwei kindergeldberechtigten Kindern: 18,00 Euro monatlich 
bei drei kindergeldberechtigten Kindern:  16,00 Euro monatlich 
bei vier kindergeldberechtigten Kindern: 14,00 Euro monatlich usw. 
(Der Elternbeitrag ist abhängig von der Anzahl der kindergeldberechtigten Kinder in 
der Familie). 
 
Der Beitrag wird für den Zeitraum vom 01.08. bis 31.07. eines jeden Schuljahres er-
hoben. Die Anmeldung gilt grundsätzlich für das gesamte Schuljahr. Der Jahresbeitrag 
ist je zur Hälfte am 01.09. und 01.03. eines jeden Jahres fällig.  
 
Sofern Ihr Kind im nächsten Schuljahr die Einrichtung der „Betreuenden Grundschule“ 
nutzen möchte, bitten wir um verbindliche Anmeldung für das gesamte 
Schuljahr 2026/2027 bis zum 27.02.2026.  
 
Die Anmeldung kann über folgende Wege erfolgen: 
 

- QR-Code scannen und online anmelden 

 

- Online unter www.kaisersesch.de/anmeldungbg 
- mittels beigefügtem Anmeldevordruck (s. Anlage) 

 
Wir bitten die Anmeldung vollständig auszufüllen. 
 
Auf Folgendes weisen wir ausdrücklich hin: 
1.  Die Anmeldung zur Betreuenden Grundschule Kaisersesch erfolgt verbindlich 

für das gesamte Schuljahr 2026/2027! 
Vorzeitige Abmeldungen sind nur aus wichtigem Grunde gem. § 2 Abs. 3 der 
Betreuungsordnung mit einer Frist von vier Wochen zum Ende des Schulhalbjah-
res möglich (s. Anlage). 

2.  Eine Beitragserstattung wegen Nichtteilnahme am Betreuungsangebot auf Grund 
höherer Gewalt (z.B. Schließung wegen Corona-Maßnahmen) erfolgt nicht. 



 

 

3.  Es können nur so viele Kinder in die Betreuung aufgenommen werden, wie Be-
treuungsplätze vorhanden sind. Die Anzahl der Anmeldungen (Stichtag 
27.02.2026) entscheidet darüber, wie viele Betreuungsgruppen am Schulstandort 
Kaisersesch eingerichtet werden. Es besteht kein Anspruch auf einen Betreu-
ungsplatz. 

4.  Kinder, die in der „Betreuenden Grundschule“ angemeldet sind, können nach An-
meldung am Mittagessen der Ganztagsschule teilnehmen. Ein Essen kostet 5,00 
Euro. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Allergien oder andere per-
sönliche Lebensgewohnheiten durch ein ärztliches Attest oder ähnliches nachge-
wiesen werden müssen. Die Kosten hierfür tragen/trägt der/die Erziehungsbe-
rechtigte/n. 

5. Eine Hausaufgabenbetreuung wird zusätzlich angeboten und bedarf einer geson-
derten Anmeldung. Während der Betreuungszeit findet keine Hausaufgabenbe-
treuung statt. Die Kinder können malen, spielen und basteln. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen Anlage: 
Im Auftrag Anmeldevordruck „Betreuende Grundschule“ 
 Betreuungsordnung 
Gez. Andreas Brune SEPA-Lastschriftmandat  
 
Andreas Brune  
 
 


